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Die in diesem Textteil wiedergegebenen textlichen Festsetzungen sind neben den zeichnerischen Festset-

zungen ebenfalls Bestandteil der Satzung. Als Beigabe zum Bebauungsplan enthält der Textteil zusätzlich 

eine Begründung.  

Als gesetzliche Grundlagen wurden verwendet: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) 
 In der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
 In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 
 

• Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) 
 Vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 
 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) 

 Vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 

 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 

 In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt 
durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist. 

 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
 Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 

2022 (BGBl. I S. 2240). 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung - PlanzV) 

 Vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist. 
 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
 Vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 
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• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
 In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 6 

des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist. 
 

• Bundeskleingartengesetz (BKleingG) 
 Vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19. September 

2006 (BGBl. I S. 2146) geändert worden ist. 
 

• Denkmalschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (DSchG) 
 Vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. September 

2021 (GVBI. S. 543). 
 

• Gemeindeordnung für das Land Rheinland-Pfalz (GemO) 
 In der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133). 
 

• Landesbauordnung für das Land Rheinland-Pfalz (LBauO) 
 Vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Dezember 2022 

(GVBl. S. 403).  
 

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft für das Land Rheinland-Pfalz 
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 

 Vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 
2020 (GVBl. S. 287). 

 

• Landesstraßengesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LStrG) 
 In der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch § 

84 des Gesetzes vom 07. Dezember 2022 (GVBl. S. 413). 
 

• Landeswassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LWG) 
 Vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch § 42 Artikel 2 des Gesetzes vom 08. April 

2022 (GVBl. S. 118). 
 

• Landesnachbarrechtsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LNRG) 
 Vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 

209) geändert worden ist. 
 

• Landesbodenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LBodSchG) 
 Vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 

(GVBl. S. 287). 
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1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Folgende Einrichtungen, die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, 
sind auf Grundlage von § 1 Abs. 6 Satz 1 BauNVO in Verbindung mit § 31 BauGB nicht zulässig: 

▪ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
▪ Anlagen für Verwaltung, 
▪ Gartenbaubetriebe, 
▪ Tankstellen und  
▪ sonstige nicht störende Gewerbetriebe. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

Die Obergrenze der Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt.  

Gemäß den Bestimmungen des § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die 
Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 

3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich un-
terbaut wird, 

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der zuvor genannten Anla-
gen bis zu 50 von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,6. 

1.2.2 Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 

Es wird eine max. Geschossflächenzahl von 0,8 als Höchstmaß festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Kel-
lergeschossen und in Dachräumen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

1.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal zwei Vollgeschosse festgesetzt. 
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1.2.4 Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 BauNVO) 

 
Systemskizze 

 
Bezugspunkt 
Als unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen wird die Oberkante der Straßen-
mitte der bereits vorhandenen Erschließungsstraße (Langentalstraße), senkrecht zur Mitte der 
Gebäudeseite festgesetzt, die zur Straße liegt. 

Bei Eckgrundstücken ist der höher gelegene Bezugspunkt maßgeblich.  

Maximale Traufhöhe (TH) 
Die maximal zulässige Traufhöhe wird entsprechend dem Eintrag in die Nutzungsschablone fest-
gesetzt. Die Traufhöhe darf durch Dachaufbauten (z.B. Zwerchhäuser) überschritten werden. Die 
Traufhöhe wird dabei definiert, als das senkrecht gemessene Maß zwischen der Schnittkante zwi-
schen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Oberkante Dachhaut und dem 
Bezugspunkt. 

Maximale Firsthöhe (FH) 
Die maximal zulässige Firsthöhe wird entsprechend dem Eintrag in die Nutzungsschablone festge-
setzt. Dabei wird zwischen dem Bezugspunkt und dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion ge-
messen. 

1.3 Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Innerhalb des Bebauungsplanes sind maximal zwei Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig. 

1.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 
23 BauNVO) 

1.4.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

Als Bauweise wird die „offene Bauweise“ festgesetzt. Die nach Landesrecht erforderlichen Ab-
standsflächen sind dabei einzuhalten. Im allgemeinen Wohngebiet sind Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig.   
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1.4.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die Baugrenzen werden entsprechend dem Eintrag in der Planzeichnung festgesetzt. 

1.5 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden gemäß den Einträ-
gen in der Planzeichnung festgesetzt. Hierbei weist die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung die Nutzung Wirtschaftsweg auf. 

1.6 Stellplätze und Garagen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 13 BauNVO) 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig und müssen mit ihrer 
Zufahrt einen Abstand von mindestens 5 m von der Straßenbegrenzungslinie einhalten. 

1.7 Flächen für Nebenanlagen (gem. § 9 Abs. 1 Nr.4 und § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen sind zwischen straßenseitiger Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie nicht zuläs-
sig. Ausgenommen hiervon sind Zuwegungen und Standplätze für Müllbehälter. Außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen in Form von Gebäuden nur bis zu einer 
Grundfläche von max. 25 m² und einer Höhe von 3,00 Metern je Grundstück zulässig. Die Bestim-
mungen der LBauO bzgl. der Genehmigungspflicht sind zu beachten. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 

Nicht überdachte Zuwegungen, Fuß- und Radwege sowie ebenerdige, oberirdische, nicht über-
dachte Kfz-Stellplätze sind – soweit andere gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen – aus-
schließlich in luft- und wasserdurchlässigen Belägen wie z. B. Drain- oder Rasenpflaster, Schotter-
rasen oder offenporigem Wabenfugenpflaster und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen. 

1.9 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Pflanzauswahl 

Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen soll die standörtlichen, natur- und kulturraumtypischen 
Gegebenheiten berücksichtigen (siehe Pflanzenlisten). Die in den Pflanzenlisten genannten Min-
destpflanzqualitäten sind zu beachten. Alle Bepflanzungen sind fachgerecht durchzuführen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Im Falle des „Eingehens“ bzw. des Abgangs von Bäumen, Sträu-
chern oder von sonstigen Bepflanzungen sind Ersatzpflanzungen gemäß den festgesetzten 
Pflanzqualitäten vorzunehmen. Für Einsaaten resp. Gehölzpflanzungen ist vorzugsweise autoch-
thones Saat-/ Pflanzgut zu verwenden (gebietseigene Herkunft). § 40 BNatSchG sowie die Bestim-
mungen des Nachbarrechtsgesetz RLP zu Pflanzabständen sind entsprechend zu beachten. 

 
Anpflanzen von Bäumen 

Bäume sind in der Mindestpflanzqualität nach der Pflanzempfehlungsliste zu pflanzen. Nicht über-
dachte Zuwegungen, Radwege sowie ebenerdige, oberirdische, nicht überdachte Kfz-Stellplätze 
sollten – soweit andere gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen – in luft- und wasserdurch-
lässigen Belägen wie z. B. Drain- oder Rasenpflaster, Schotterrasen oder offenporigem Wabenfu-
genpflaster und versickerungsfähigem Unterbau ausgeführt werden. 
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Privater Pflanzstreifen PPS  

Innerhalb des privaten Pflanzstreifens PPS ist eine einreihige, standortgerechte Gehölzhecke aus 
niedrigwüchsigen, einheimischen Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Es sind 
niedrigwüchsige Straucharten zu gleichen Anteilen aus Liste 1 der Pflanzempfehlungsliste, Spalte 
4 „Niedrigwüchsige Sträucher“ auszuwählen. 

Ausfallende Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

Je lfd. 10 Meter Pflanzstreifen ist ein hochstämmiger, gebietsheimischer Laubbaum vorzusehen. 

Die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetz RLP zu Pflanzabständen sind zu beachten. 

Private Freiflächen 

Pro Baugrundstück ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum oder Obsthochstamm aus den 
beiliegenden Pflanzenlisten anzupflanzen und zu unterhalten. Koniferen, Nadel- oder Ziergehölze 
sind keine ortstypischen Bepflanzungen. Bepflanzungen, die zu über 50 % mit Nadelgehölzen vor-
genommen werden, sind insbesondere bei Einfriedungen und Hecken nicht zulässig.  

Sofern ein evtl. vorhandener Baum (insbesondere Obstbaum) auf privater Grundstücksfläche dau-
erhaft erhalten wird, wird dieser auf die festgesetzte Pflanzverpflichtung angerechnet. 

Die Ausgestaltung und die Bepflanzung der nicht überbauten Grundstücksflächen sind spätestens 
2 Jahre nach Abschluss der Baumaßnahme (Baufertigstellungsanzeige) durchzuführen. 

Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind, soweit sie nicht als Zufahrten, Wege, Stell-
plätze, Fahrradstellplätze, Müllabholflächen, Freisitze, Spielflächen oder Terrassen genutzt wer-
den, als Grünflächen oder Hausgärten anzulegen und mit heimischen, standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
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2 Pflanzempfehlungsliste 

Bei den festgesetzten Pflanzmaßnahmen sollten vorrangig die nachfolgenden Pflanzenarten oder ver-
gleichbare verwendet werden: 
 

Liste 1: Bäume und Sträucher zur Bepflanzung der privaten Freiflächen 
 

Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung Sträucher Niedrigwüchsige  
Sträucher 

Quercus robur 
Stieleiche 

Carpinus betulus 
Hainbuche 

Cornus sanguinea 
Hartriegel 

Ribes spicatum 
Ährige Johannisbeere – 

Fraxinus excelsior 
Esche 

Acer campestre  
Feldahorn 

Euonymus europaea 
Pfaffenhütchen 

Cytisus scoparius 
Besenginster 

Ulmus minor 
Feldulmesche 

Prunus avium 
Wildkirche 

Rosa canina 
Hundsrose 

Ribes uva-crispa 
Wilde Stachelbeere 

Ulmus laevis 
Flatterulme 

Sorbus domestica 
Speierling 

Prunus spinosa 
Schlehe 

Berberis vulgaris 
Berberitze 

Acer platanoides 
Spitzahorn 

Malus silvestris 
Wildapfel 

Berberis vulgaris 
Berberitze 

Rubus idaeus 
Wilde Himbeere 

Tilia cordata 
Winterlinde 

Pyrus pyraster 
Wildbirne 

Lonicera xylosteum 
Heckenkirsche 

Prunus fruticosa 
Zwergkirsche 

Acer pseudoplatanus 
Bergahorn 

Sorbus torminalis 
Elsbeere 

 Cotoneaster tomentosus 
Filz-Steinmispel 

Fagus silvatica 
Rotbuche 

   

    
Mind. Hochstamm 
STU 12 - 14 cm, 3 x v. 

mind. Heister,  
2x v., 100-125 cm h 

mind. Sträucher 
Normalware, 
80-100 cm h, 2x v. 

mind. Sträucher 
Normalware, 
80-100 cm h, 2x v. 
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3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO) 

3.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

3.1.1 Dachform 

Zulässige Dachformen sind Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer sowie versetzte Pultdächer. 

Die zulässige Dachneigung beträgt 15- 38°. 

Für Garagen und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sind von 
den festgesetzten Dachneigungen abweichende Gradzahlen zulässig. 

Dachaufbauten zum Ausbau von Wohnräumen im Dachgeschoss (z.B. Dachgauben und gegenge-
neigte Teildachflächen) sind zugelassen, wenn sie sich der jeweiligen Hauptdachfläche unterord-
nen. 

Solaranlagen sowie Dachbegrünungen sind zulässig. 

3.2 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die Gesamthöhe der straßenseitigen Einfriedungen darf an den Erschließungsstraßen von der vor-
deren Baugrenze das Maß von 1,20 m – jeweils gemessen ab OK Gehweghinterkante bzw. OK 
Straße – nicht überschreiten. Die Sockelhöhe der Einfriedungen darf allseitig nicht mehr als 0,50 m 
betragen. 

Maschendrahtzäune, Einfriedungen aus Aluminiumblech, Kunststoffglas sowie sonstigen Kunst-
stoffen sind im Vorgartenbereich unzulässig. 

Auf keiner Seite dürfen geschlossene Metallkonstruktionen oder Einfriedungen aus Mauerwerk 
oder Beton (außer für den Sockel und Pfeiler sowie für die vorhergehende Festsetzung) vorgese-
hen werden. 

Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken dürfen das Maß von 2,0 m über Geländeniveau nicht 
überschreiten. Das Maß darf bei einer Kombination mit einer Stützmauer nicht überschritten wer-
den. 

3.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der Baugrundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die unbebauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, sofern nicht für Stellplätze, 
Zuwegung / Zufahrt, Terrassen o. ä. zulässigerweise genutzt, begrünt gärtnerisch anzulegen und 
zu pflegen. Flächige Versiegelungen / Teilversiegelungen in Form von Kies-/ oder Schottergärten, 
insbesondere sofern auf Folienunterlage, sind unzulässig. Eine flächige Gestaltung mit losem 
Schüttgut wie Kies, Splitt, Kunststeine, Schotter, o.ä. ist unzulässig.  

3.4 Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 

Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass mindestens 2 Stellplätze (Stellplätze, Car-
ports oder Garagen) je Wohneinheit auf dem Grundstück herzustellen sind. 

  



Bebauungsplan „Langental Südost“, Ortsgemeinde Weidenthal 

Textliche Festsetzungen Seite 9 

 

 

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200 

Hinweise 

Ordnungswidrigkeiten (gem. § 88 LBO) 

Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBO handelt, wer den Festsetzungen der hiermit nach § 88 LBO i.V.m. 
§ 9 Abs. 4 BauGB erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

Ordnungswidrigkeiten (§ 213 BauGB) 

Verstöße gegen die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Pflanzvorschriften) werden gemäß § 213 
BauGB als Ordnungswidrigkeiten geahndet. 

Baugrund 

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.  

Die einschlägigen Regelwerke, wie z.B. DIN 1054, DIN 4020, DIN EN 1997-1 und-2, DIN 4124, sind zu be-
achten.  

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

Auffüllungen 

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV. 
Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 "Anforderungen an 
die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall" in ihrer neuesten Fassung zu beachten. 

Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft 
Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hingewie-
sen. 

Archäologische Funde 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI., 1,978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI., 
2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu mel-
den, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust 
zu sichern. 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht 
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den aus-
führenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend 
durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. not-
wendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen 
erforderlich. 

Vermeidung von Schadstoffeinträgen 

Zur Vermeidung langfristiger Schadstoffeinträge sollte für die Dacheindeckung sowie für Regenrinnen und 
Fallrohre kein unbeschichtetes Metall verwendet werden. 

Vermeidung und Entsorgung von Bauabfällen 

Verwertbare Bauabfälle sind wieder zu verwenden. Unbelasteter Bodenaushub ist soweit wie möglich auf 
dem Baugrundstück selbst unterzubringen. Eine Deponierung hat zu unterbleiben. 
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Schutz des Mutterbodens 

Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvol-
len Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ und die DIN 18915 wird aus-
drücklich hingewiesen. 

DIN-Vorschriften 
Die in den textlichen Festsetzungen, der Planbegründung und den Hinweisen angegebenen DIN-
Vorschriften sind zu beziehen über den Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin oder können 
bei der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Lambrecht während den üblichen Dienststunden eingese-
hen werden. 

Radonprognose 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereichs, in dem ein niedriges Radonpotential (15 bis 20 kBq/m³) zu 
erwarten ist. (s. Karte: https://lfu.rlp.de/de/arbeits-und-immissionsschutz/radoninformationen/geologi-
sche-radonkarte-rlp/) 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebiets werden dennoch empfohlen. Die Er-
gebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnah-
men zu entscheiden. 

Kampfmittel 
Das Vorhandensein von Weltkriegsmunition kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Kampfmit-
telfunde gleich welcher Art, sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. 
Der Kampfmittelräumdienst entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die Fachunternehmen 
sind nicht berechtigt selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen und auf öffentlichen Stra-
ßen zu transportieren. 

Rodung von Gehölzen während des gesetzlichen Rodungszeitraums: 

Für die Rodung aller Gehölze muss der gesetzlich zulässige Rodungszeitraum gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG (verboten vom 1. März bis zum 30. September) eingehalten werden. Rodungs- und Rückbauar-
beiten während dieses Zeitraums wären nur unter Hinzuziehung einer ökologischen Baubegleitung und 
nach Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde denkbar. Sollten Reviere oder besetzte 
Nester festgestellt werden, muss mit den Arbeiten bis zum Verlassen des Wirkraums durch die Jungvögel 
abgewartet werden. 

Rodungsgut ist umgehend zu häckseln oder abzufahren, da Reisighaufen von gebüschbrütenden Vogelar-
ten (z.B. Amsel) rasch als Bruthabitate angenommen werden. 

Maßnahmen gegen Vogelschlag 

Zur Reduzierung des Kollisionsrisikos von Vögeln sind west-, süd-, oder ostwärts gerichtete Fensterflä-
chen, die eine Glasfläche von 0,5 m2 überschreiten, so zu gestalten, dass von ihnen keine Vogelschlagge-
fahr ausgeht. In Fensterscheiben spiegeln sich Bäume und Gebüsche, welche die Tiere anzufliegen versu-
chen.  

Geeignete Maßnahmen sind die Verwendung von Vogelschutzglas (z.B. Ornilux) oder die Verwendung von 
UV-Sperrfolien bzw. anderweitiger Grafikfolien. 

Insektenfreundliche Beleuchtung 
Im Plangebiet sind insektenfreundliche LED- oder Natriumdampf-Hochdruck bzw. Natriumdampf-Nieder-
drucklampen zu installieren. 

Verwendung ökologischer Baumaterialien: 

Durch ökologisches Bauen können verfügbare Ressourcen geschont und der Energieverbrauch minimiert 
werden. Damit trägt diese Bauweise zum Schutz und Erhalt der Umwelt bei. Ökologische Baustoffe zeich-
nen sich u.a. durch folgende Merkmale aus: 
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• Geringer Energiebedarf bei Herstellung, Transport und Entsorgung 

• Geringe Schadstoffemission bei Herstellung, Nutzung und Entsorgung 

• Hergestellt aus recyceltem Material bzw. Recyclingfähigkeit 

Durch die Verwendung ökologischer Baumaterialien wird zudem ein möglichst hohes Maß an Recyclings-
fähigkeit sichergestellt und somit ein nachhaltiges Bauen ermöglicht.   

Als wichtige ökologische Baustoffe gelten Holz, Lehm, Kork, Zellulose, Flachs, Hanf, Schilf und Stroh.  

Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Ausbau von Wegen und Straßen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und 
Nr. 26 BauGB) 

Soweit auf den Baugrundstücken im Zuge der Herstellung parallel zu den Straßen und Wegbegrenzungs-
linien Aufschüttungen bzw. Abgrabungen erforderlich werden, sind diese zu dulden und durch zweckent-
sprechende Geländemodellierung der unbebauten Grundstücksflächen an das Gelände und die natürliche 
Geländeoberfläche anzupassen. Die Geländeverhältnisse benachbarter Grundstücke sind aufeinander ab-
zustimmen. Die Baugrundstücke sind bis auf Straßenniveau aufzuschütten. Die Grundstückszufahrten sind 
der Straßenebene anzugleichen. 

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind zudem in den an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden 
Grundstücken unterirdische Stützbauwerke (Rückenstützen) entlang der Grundstücksgrenze erforderlich 
und von den jeweiligen Grundstückseigentümern entschädigungslos zu dulden. 
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1 Allgemein  

1.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes befindet sich in der Ortsgemeinde Weidenthal in der 

Verbandsgemeinde Lambrecht. Die Gemeinde umfasst ca. 1800 Einwohner und liegt zwischen den Städ-

ten Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße. Das Plangebiet befindet sich im Westen der Ortsge-

meinde. Die Langentalstraße, an welcher das Plangebiet liegt, verläuft nach Süden in Richtung Elmstein 

und führt nach Norden ins Zentrum von Weidenthal und zur B39.   

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes im Gesamtkontext (ohne Maßstab) 

(Quelle Bild: ©LANIS Rhein- Land- Pfalz, https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&service=karten-

dienste_naturschutz, Stand 09.03.2022) 

Das Plangebiet besteht zurzeit überwiegend aus einer Waldfläche und wird von einem Wirtschaftsweg 

durchkreuzt. Es liegt östlich der Straße und grenzt im Norden an die bestehende Bebauung an. 

Am südlichen Ende des Planungsgebiets beginnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Weident-

haler Badeweiher. Der Langentalbach verläuft parallel zum Planungsareal.  

Der Bebauungsplan umfasst einen Teilbereich des Flurstücks 960/389 sowie einen Teilbereich der Wege-

parzelle 400/26. 

https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&service=kartendienste_naturschutz
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&service=kartendienste_naturschutz
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Abbildung 2: Lage des Plangebiets (ohne Maßstab) 

(Quelle Bild: ©LANIS Rhein- Land- Pfalz, https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&service=karten-

dienste_naturschutz, Stand 09.03.2022) 
 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ergeben sich aus der zuge-

hörigen Planzeichnung im Maßstab 1:1.000. 

1.2 Erfordernis und Zielsetzung der Planung 

Anlass, Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes „Langental Südost“ ist es, die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets zu schaffen. Hierdurch 

sollen neue Wohnbauflächen bereitgestellt werden. Momentan ist im Flächennutzungsplan keine Wohn-

baufläche ausgewiesen. 

Die in der Gemeinde vorhandenen Wohnbauflächenreserven sind aufgrund anhaltender Nachfrage er-

schöpft oder werden von den Eigentümern nicht veräußert, sodass es der Gemeinde mittelfristig nicht 

möglich ist, der Nachfrage gerecht zu werden. Deshalb soll die Ausweisung des Baugebiets die Möglichkeit 

bieten, bedarfsgerecht zusätzliche Flächen zur Verfügung zu stellen. 

https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&service=kartendienste_naturschutz
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&service=kartendienste_naturschutz
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2 Verfahren  

Der Bebauungsplan „Untere und Obere Büsche – 3. Änderung“ wird als qualifizierter Bebauungsplan im 

Regelverfahren aufgestellt. 

Für diesen Bebauungsplan ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht beschrieben und be-

wertet werden. 

Das Bebauungsplanverfahren umfasst daher folgende Verfahrensschritte: 

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

2. Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) 

3. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 

4. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) 

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens erfolgt eine zusammenfassende Erklärung. 
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3 Rahmenbedingungen  

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

3.1.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind die Bauleitpläne, d.h. sowohl der Flächennutzungsplan als 

auch der Bebauungsplan, an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Ziele der Raumordnung sind gemäß 

§ 3 Nr. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) verbindliche Vorgaben in Form von textlichen oder zeichnerischen 

Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Die im regio-

nalen Raumordnungsplan (RROP) getroffenen Aussagen dienen als Anregungen bzw. Orientierung für 

Maßnahmen der zukünftigen Ortsentwicklung und sind sowohl in der Bauleitplanung als auch bei Fach-

planungen zu beachten. 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Regionalen Raumordnungsplans des Regionalverbands Rhein-Neckar 

(Stand 2014). Das Gebiet ist dort als sonstige Waldfläche oder Gehölz dargestellt und liegt in einem Regi-

onalen Grünzug sowie Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz. Das Plangebiet tangiert keine ver-

bindlichen Zielvorgaben der Regionalen Raumordnungsplanung.  

Die Vorgaben und Darstellungen im Regionalen Raumordnungsplan sind als nicht parzellenscharf anzuse-

hen. Daher gilt es auf der nachstehenden Ebene (Flächennutzungsplanung) ein mögliches tangieren von 

Erfordernissen der Raumordnung durch die Planung genauer zu betrachten. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt des Raumordnungsplans Rhein-Neckar (Stand 2013) (ohne Maßstab) 

(Quelle Bild: https://www.m-r-n.com/projekte/einheitlicher-regionalplan/erp-raumnutzungskarte-west.pdf, Stand 14.03.2022) 

 



Bebauungsplan „Langental Südost“, Ortsgemeinde Weidenthal 

Begründung Seite 8 

 

WSW & Partner GmbH, Hertelsbrunnenring 20, 67657 Kaiserslautern  -  Tel. 0631/34230 / Fax 0631/3423-200 

3.1.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem übergeordneten Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. In der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Lambrecht der 

Ortsgemeinden Esthal, Lindenberg und Weidenthal des Jahres 2022 ist der Geltungsbereich als Wohnbau-

fläche ausgewiesen. Dementsprechend entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan. 

 

Abbildung 4: Darstellung des Plangebietes im FNP (ohne Maßstab) 

(Quelle Bild: Verbandsgemeinde Lambrecht) 
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4 Bestandsbeschreibung  

4.1 Nutzungen im Plangebiet und Umgebung 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als Wald dar. Ein unversiegelter Wirtschaftsweg kreuzt das Plangebiet im 

nördlichen Teil des Geltungsbereichs. Der Betrachtungsraum grenzt im Westen direkt an die bestehende 

Langentalstraße mit anschließender Bebauung.  

Östlich des Plangebiets befinden sich weitere Waldflächen. Im Süden liegen ein Badeweiher, ein Sport-

platz und das Otto-Riethmüller-Haus, eine Freizeit- und Bildungsstätte der evangelischen Gemeindeju-

gend e.V. Im Westen verläuft in ca. 40 Meter Entfernung der Langentalbach, Gewässer 3. Ordnung. Im 

Norden grenzt das Plangebiet an die bestehende Bebauung. 

 

Abbildung 5: Blick auf den Badeweiher sowie auf den Wirtschaftsweg  

(Quelle Bild: Eigene Aufnahme, 2022) 

4.2 Topographie 

Das Plangebiet steigt von der Straße zum östlichen Rand des Geltungsbereichs hin auf ca. 300 m ü. NN. 

Die tiefsten Punkte befinden sich im Nordwesten mit 247.4 m ü. NN und im Südwesten 254.2 m ü. NN. 

Die Hangneigung beträgt 20% bis 70%.  

 

Abbildung 6: Hangneigung  

(Quelle Bild: https://mapclient.lgb-rlp.de/, 2022; Eigene Aufnahme, 2022) 
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4.3 Grundwasser und Baugrundverhältnisse 

Mit 54 mm ist der Februar der Monat mit dem geringsten Niederschlag im Jahr. Der meiste Niederschlag 

fällt hingegen mit durchschnittlich 79 mm im Mai.  Jährlich fallen etwa 809 mm Niederschlag.  

Die Grundwasserneubildung liegt bei 97 mm pro Jahr.1 

Der Grundwasserleittyp stellt sich als Kluft-/ Porengrundwasserleityp silikatisch/karbonatisch dar. Die 

Deckschichten werden als mittel eingestuft.2  

Das Plangebiet liegt im Zechstein im Pfälzer Bergland und ist geprägt von Fein- bis Grobsandstein. Der 

Bodentyp besteht aus schluffigen Gesteinen.3 

4.4 Altlasten 

Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Altlastenverdachtsflächen sind bis zum derzeitigen 

Planungsstand nicht bekannt. 

4.5 Kaltluftabfluss  

Kaltluft fließt dem Geländegefälle folgend hin zum tiefergelegenen Punkt ab. Die topographischen Ge-

gebenheiten zeigen, dass sich Windströmungen entlang der Straße hin in Richtung des Zentrums von Wei-

denthal bewegen. Auf Grund der starken Hangneigung ist von einem schnellen Kaltabfluss auszugehen. 

Abfließende Luft kann marginal durch Bebauung gebremst oder aufgestaut werden. 

4.6 Starkregenereignisse 

Mit fortschreitender Erhöhung der Lufttemperaturen werden sommerliche lokale Starkregenereignisse in 
Deutschland immer wahrscheinlicher. Dabei kann Starkregen, also außergewöhnlich hoher Niederschlag 
in kurzer Zeit, überall auftreten, denn diese Ereignisse sind nicht an die Geländegestalt gebunden.  
 
Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat hierzu Landschaftsanalysen durchgeführt. Deren Ergebnisse sind in 
der nachstehenden Karte "Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen" zusammengestellt.4  
 

Die Betrachtung potentieller Abflussakkumulationen zeigt, dass innerhalb des Plangebiets und seiner di-

rekten Umgebung voraussichtlich keine Abflussströme zu erwarten sind. Die Gefährdung der Ortslage 

durch Sturzfluten wird aufgrund der Tallage Weidenthals als hoch eingestuft. Südlich des Plangebiets be-

steht die Gefahr der potenziellen Überflutung an Tiefenlinien. Der Grad der Gefährdung ist gegebenenfalls 

aufgrund der topographischen Gegebenheiten im Plangebiet anhand weiterer Daten näher zu untersu-

chen.  

 

1 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Grundwasser- Immissions- Kataster, https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/2025/, Stand: 11.03.2022.  

2 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Grundwasser- Immissions- Kataster, https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/9360/, Stand: 11.03.2022. 

3 Landesamt für Geologie und Bergbau https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6, Stand: 09.03.2022. 

4 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Starkregenkarte RLP, Stand: 10.03.2021. 

https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/9360/
https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/9360/
https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6
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Abbildung 7: Auszug Starkregenkarte RLP 

(Quelle Bild: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/, Stand 09.03.2022) 
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5 Städtebauliches Konzept  

5.1 Geplante Bebauung 

Innerhalb des rund 0,90 ha umfassenden Plangebietes soll entsprechend der Lage am Ortsrand ein allge-

meines Wohngebiet entstehen. Das Plangebiet ergänzt die bereits bebauten Flächen östlich der Straße 

und endet auf Höhe der Bebauung auf der anderen Straße. Somit stellt das Plangebiet einen Lückenschluss 

zur vorhandenen Bebauung dar.  

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Die Bebauung ist in offener Bauweise vor-

gesehen, wodurch bis zu 12 Baugrundstücke für eine Einzelhaus- oder Doppelhausbebauung entstehen. 

Die im Bebauungskonzept dargestellten Grenzen können als Anhaltspunkt für eine spätere Parzellierung 

herangezogen werden. Die Grundstücksgrößen belaufen sich aktuell zwischen 460-645 m2. Auf den 

Grundstücken sind maximal zweigeschossige Einzel- und Doppelhausbebauungen vorgesehen.  

Der Anteil der Wohnbauflächen von ca. 71,1 % an der Gesamtfläche lässt auf eine effektive Nutzung der 

zur Verfügung stehenden Fläche schließen. Hierdurch wird die Schaffung von möglichst viel Wohnraum 

ermöglicht.  

Durch die Lage am Siedlungsrand sollen die Gebäudehöhen insgesamt ein harmonisches Ortsbild entste-

hen lassen, damit eine stadträumliche Verträglichkeit erzielt werden kann. Die angestrebten Höhen stel-

len sicher, dass sich die künftigen Baukörper nicht unverhältnismäßig aus dem Gelände herausheben und 

somit ein unverträglicher Übergang zur angrenzenden Bebauung der Ortslage und zum Außenbereich ent-

stehen würde. 

Zur Berücksichtigung der angrenzenden Waldfläche wird ein privater Pflanzstreifen festgesetzt, welcher 

dem Trennungsgrundsatz zwischen den verschiedenen Nutzungsansprüchen Rechnung trägt. 
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Abbildung 8: Bebauungsplan, Stand: Juni 2022 

 

5.2 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die bereits bestehende Langentalstraße, die in beide Rich-

tungen befahrbar ist und auch zum Parken genutzt wird.  

Die Straßenverkehrsfläche beträgt ca. 0,21 ha.  

Zur Minimierung von Kosten und zur Vermeidung von Schäden werden unterirdische Leitungen (Strom-

leitung) entsprechend über die Bestandsleitungen gelegt.  

Die vorhandene Wirtschaftswegeverbindung im Norden bleibt erhalten, muss jedoch in der Führung ver-

ändert werden.  
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Abbildung 9: Erschließung über die bestehende Langentalstraße 

(Quelle Bild: Eigene Aufnahme, 2022) 

5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes wird durch Anschluss an die vorhandenen Ortsnetze gesichert. Un-

terirdische Leitungstrassen (Telefon- und Stromkabel) sind anhand des Bestands zu planen. Die Entwäs-

serung erfolgt an die bestehenden Ortssysteme im Mischsystem.  

5.4 Grünstruktur 

Am östlichen Rand des Planungsgebiets ist ein privater einreihiger Pflanzstreifen vorgesehen, um eine 

Trennung zur dahinter angrenzenden Waldfläche zu schaffen. 

5.5 Immissionen und Emissionen 

Immissionen durch forstwirtschaftliche Nutzung 

Aufgrund der Nutzung des angrenzenden Wirtschaftsweges ist mit temporären Belästigungen durch Ge-

räuschentwicklungen oder Staub zu rechnen. Die beschriebenen Störungen sind jedoch saisonal begrenzt, 

beschränken sich auf wenige Stunden im Jahr und sind aufgrund der Lage des Gebietes im ländlichen 

Bereich als ortsüblich einzustufen.  

Lärmimmissionen im direkten Umfeld  

Durch die sich im Süden befindlichen Badeweiher, Sportplatz und Freizeit- und Bildungsstätte in mittelba-

rer Entfernung ist temporär mit entsprechenden emittierenden Einflüssen zu rechnen. Diese sind jedoch 

als ortsüblich anzusehen und sind daher hinzunehmen.  

5.6 Schutzgebiete 

Die geplante Wohnbaufläche befindet sich in einer Entwicklungszone des Naturparks Pfälzer Wald. Der 

Naturpark Pfälzer Wald ist als Biosphärenreservat nach UNESCO anerkannt. Geschützte Biotope nach § 

30 BNatSchG sind nicht vorhanden, jedoch kommt es zu Eingriffen in Natur und Landschaft aufgrund der 

Lage am Waldrand.  
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6 Erforderlichkeit der Planinhalte  

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO festgesetzt. Gemäß § 4 Abs. 3 

BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“, „Anla-

gen für Verwaltung“, „Gartenbaubetriebe“ und „Tankstellen“ auf Grundlage von § 1 Abs. 6 Satz 1 BauNVO 

nicht zulässig, da die mit diesen Nutzungen in Zusammenhang stehenden unmaßstäblichen Flächenbe-

darfe und deren verkehrserzeugenden Wirkung nicht in Relation zu der Größe des Plangebietes stehen. 

Zudem sind „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ nicht zulässig. 

Der Bebauungsplan wird mit der primären Zielsetzung aufgestellt, der bestehenden Nachfrage nach 

Wohnbauland in der Ortsgemeinde Weidenthal nachzukommen. Ein Ausschluss bestimmter Nutzungen 

und der damit verbundene Eingriff in die Grundstücksnutzung erschienen dem Plangeber vor dem Hinter-

grund der städtebaulichen Zielsetzung der Schaffung eines Baugebietes mit einem hochwertigen Woh-

numfeld als folgerichtig und maßvoll. Des Weiteren soll durch diesen Ausschluss im Zuge der Konfliktbe-

wältigung eine für die im Konzept angedachte Wohnnutzung entstehende erhebliche belästigende Wir-

kung durch Lärm- oder Geruchsimmissionen durch die Ansiedlung von Tankstellen oder Gartenbaubetrie-

ben vermieden werden. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Grundflächenzahl, die Geschossflä-

chenzahl, die Anzahl der Vollgeschosse und die Gebäudehöhen bestimmt. 

Grundflächenzahl 

Innerhalb des Plangebietes wird eine einheitliche GRZ von 0,4 festgesetzt. Eine Überschreitung mit der in 

§ 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen um 0,2 ist zulässig. 

Die Begrenzung der Grundflächenzahl erfolgt aus Gründen des Bodenschutzes und der Klimaanpassung, 

zur Erhaltung eines bestmöglichen natürlichen Wasserhaushaltes, sowie zum Schutz des Landschaftsbil-

des. Der Versiegelungsgrad der Baugrundstücke kann hierdurch auf ein vertretbares Maß beschränkt wer-

den. Die gewählte Bauweise und die voraussichtliche Größe der Baugrundstücke lassen eine derartige 

Beschränkung der Überbauung der Grundstücke zu, ohne dass dadurch die individuelle Baufreiheit unver-

hältnismäßig eingeschränkt wird. 

Geschossflächenzahl 

Die Geschossflächenzahl wird im Plangebiet gemäß § 17 BauNVO auf 0,8 festgesetzt.  

Die Geschossflächenzahl orientiert sich an der umgebenden Bebauung und passt sich dieser an, wodurch 

ein Einfügen in das Ortsgefüge gegeben ist. 

Anzahl der Vollgeschosse und Gebäudehöhen 

Die Festsetzung der Höhe der Gebäude erfolgt zum einen durch die Zahl der Vollgeschosse, welche auf 2 

begrenzt sind. 

Die gewählten Trauf- und Firsthöhen stellen zudem sicher, dass sich die Baukörper insbesondere aus Blick-

richtung der freien Landschaft nicht unverhältnismäßig aus dem Gelände herausheben und ein unverträg-

licher Übergang zur freien Landschaft sowie auch zur angrenzenden Bebauung der Ortslage entsteht. 

Durch die Lage am Siedlungsrand sowie im Siedlungsgefüge (bestehende, angrenzende Siedlungsstruktu-

ren im Westen) sollen die Gebäudehöhen daher insgesamt ein harmonisches Ortsbild entstehen lassen, 

damit eine stadträumliche Verträglichkeit erzielt werden kann. Die gewählten Höhen stellen sicher, dass 
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sich die Baukörper nicht unverhältnismäßig aus dem Gelände herausheben und somit ein unverträglicher 

Übergang zur angrenzenden Bebauung der Ortslage und zum Außenbereich entstehen würde.  

Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen entsprechen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach 

die Höhe baulicher Anlagen stets festzusetzen ist, wenn ansonsten öffentliche Belange, insbesondere das 

Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Die Lage am Rand des gewachsenen Ortsgefü-

ges macht eine Begrenzung der Gebäudehöhen unabdingbar. Die Höhenfestsetzung und die Wahl des 

Bezugspunktes gewährleisten eine maßstäbliche landschaftsbildverträgliche Architektur.  

Der festgesetzte Bezugspunkt knüpft an die Lage der bestehenden Erschließungsstraßen an. Demnach 

bestimmt sich der maßgebliche Bezugspunkt für die Festsetzungen der First- und Traufhöhe anhand der 

Fahrbahnoberfläche der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche. Als unterer Bezugspunkt für die Er-

mittlung der Gebäudehöhen wird demnach die Oberkante der Straßenmitte, senkrecht zur Mitte der Ge-

bäudeseite festgesetzt, die zur Straße liegt. Bei Eckgrundstücken ist der höher gelegene Bezugspunkt maß-

geblich.  

Die für das jeweilige Grundstück relevante Erschließungsstraße liegt bereits im Bestand vor. Vorausset-

zung der Genehmigung eines Vorhabens im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans 

nach § 30 Abs. 1 BauGB ist u.a., dass die Erschließung gesichert ist, d.h. mit ihrer konkreten Herstellung 

zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme muss gerechnet werden können. Das setzt demnach voraus, dass ihre 

konkrete Gestalt zum Genehmigungszeitpunkt feststeht. Demnach kann eine abschließende, hinreichend 

bestimmte Prüfung der Bauausführungsplanung für die das jeweilige Grundstück zum Zeitpunkt der Vor-

lage der relevanten Erschließungsstraße erfolgen. (vgl. Niedersächsisches OVG, Urt. v. 27.11.2019 – 1 

KN 33/18) 

6.3 Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten 

Die Festsetzung zur Begrenzung der Wohneinheiten pro Wohngebäude entspricht der Planungsabsicht, 

die Entwicklung eines Wohngebietes für das „Familienwohnen“ sicherzustellen. Zur Wahrung dieser Pla-

nungsintention sind im Plangebiet nur maximal zwei Wohneinheiten je Gebäude zulässig. Diese enge Ein-

grenzung ist notwendig, damit die Stellplatzsituation in diesem Areal gewährleistet werden kann. 

6.4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche 

Im Plangebiet gilt die offene Bauweise, in welcher Doppel- und Einzelhäuser sind zulässig. Zusammen mit 

den erforderlichen Abstandsflächen soll damit der ähnlich aufgelockerten, umliegenden Bebauung Rech-

nung getragen werden.  

Durch die Einhaltung der Abstandsflächen bleiben die Anforderungen an Besonnung und Belüftung so-

wohl innerhalb wie auch auf den benachbarten Grundstücken gewahrt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden per Baugrenze vorgegeben.  

6.5 Verkehrsflächen 

Die festgesetzten Verkehrsflächen sichern die Erschließung des Plangebiets sowie den Erhalt von beste-

henden Wegeverbindungen. Der nordöstlich verlaufende Wirtschaftsweg bleibt erhalten und wird umge-

legt. 

6.6 Stellplätze und Garagen 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Durch diese Festsetzung wer-

den die Vorgartenbereiche freigehalten. Stellplätze sind allgemein zulässig. 

  

https://research.wolterskluwer-online.de/document/49749f18-b815-36af-b134-6b6758970b87/link/cite/ae2ea0aa-c963-3f72-85e4-c3a0f38f5b7a
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6.7 Nebenanlagen 

Nebenanlagen sind zwischen straßenseitiger Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie nicht zulässig. Hier-

durch wird ein offener Vorgartenbereich erzielt. Ausgenommen hiervon sind Zuwegungen und Stand-

plätze für Müllbehälter. 

Zudem ist festgesetzt, dass Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur in einem 

Umfang von 25 m² und einer Höhe von 3,00 Metern je Grundstück zulässig sind. Dies soll die Bodenver-

siegelung begrenzen, zur Schaffung eines harmonischen Siedlungsbildes beitragen und gleichzeitig eine 

flexible Stellung der Nebenanlagen ermöglichen. 

6.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Durch die Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen im Bereich von nicht überdachten Zuwegungen, 
Fuß- und Radwegen sowie Kfz-Stellplätzen wird die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers in 
diesen Bereichen nicht unterbunden. Hierdurch wird das entzogene Regenwasser dem örtlichen Wasser-
kreislauf zurückgeführt. Dies dient ebenfalls der Begrenzung der Abflussmenge. Hierdurch verfolgt der 
Plangeber zugleich das wasserhaushaltsrechtliche Ziel des wirksamen Grundwasserschutzes. Auch trägt 
diese Festsetzung somit dem Schutz von Boden und Natur bei. 

6.9 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Privater Pflanzstrei-

fen, Private Freiflächen 

Die Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen, privaten Pflanzstreifen und zu den privaten und öffent-

lichen Freiflächen dienen der Eingrünung und umgebungsangepassten Entwicklung des Plangebiets und 

schaffen somit einen harmonischen Übergang zur freien Landschaft sowie zum bestehenden Siedlungs-

raum. Des Weiteren bewirken die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen eine zusätzliche Verringerung 

des anfallenden Oberflächenwassers, dienen dem Klimaschutz sowie der Klimaanpassung und haben po-

sitive Effekte für den gesamten Naturhaushalt. Insgesamt tragen die Festsetzungen zu einer Durchgrü-

nung des Plangebietes bei. Durch die genannten Festsetzungen sowie durch die Festsetzung der 

Pflanzauswahl wurde auf eine landschafts- und ortstypische Begrünung des Gebietes hingewirkt.  

Um eine Trennung zu den Waldflächen zu schaffen sowie um einen Schutz vor Immissionen durch die 

Landwirtschaft zu ermöglichen, ist im Bebauungsplan ein einstreifiger privater Pflanzstreifen festgesetzt. 

Begrünungsmaßnahmen führen allgemein zu einer Verbesserung: 

• der Luftqualität (Filterung von Staub und Luftverunreinigungen, Aufnahme von gasförmigen Luftverun-

reinigungen wie Stickoxide, Ozon, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid)  

• des Mikroklimas (Erhöhung Luftfeuchte, Interzeption von Strahlung Begrenzung Temperaturextreme)  

• der Biodiversität (Lebensraum)  

• des Co2- Haushalts (Fixierung im Pflanzensubstrat)  

• der Raumwirkung  

• des Wassermanagements (temporäre Wasserspeicherung, Entlastung Kanal-netz bei Starkregen)  

• der Luftfeuchtigkeit  

• der Strahlungsverhältnisse (Absorption)  

• der Erholungsfunktion/ Identifikation/ Lebensqualität (ästhetische und psycho-logische Funktionen)  
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Durch die genannten Festsetzungen sowie durch die Festsetzung der Pflanzauswahl wurde auf eine land-

schafts- und ortstypische Begrünung des Gebietes hingewirkt. 

Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetz RLP zu Pflanzabständen sind entsprechend zu beachten. Gem. § 
45 LNRG RLP haben Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstücks mit Hecken bis zu einer Höhe 
von 2,00 m gegenüber den Nachbargrundstücken einen Abstand von 0,75m einzuhalten.  
 

6.10 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen bilden den städtebaulichen Maßstab für das Plangebiet und 

sichern eine der Umgebung angepassten Bauweise und somit den Charakter des Gebiets. 

Gewählt werden ortsübliche Rahmenbedingungen, die noch einen erheblichen Spielraum individueller 

Baufreiheit erlauben. Die Festsetzungen beinhalten kaum grundsätzliche Verbote und ermöglichen je-

weils finanziell und gestalterisch zumutbare Alternativen. Die getroffenen Regelungen sind im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben verhältnismäßig und engen die Gestaltungsfreiheit nicht übermäßig ein. 

Um den Bauherren Freiheiten in der Dachgestaltung zu bieten, sind die Dachformen Sattel-, Walm- und 

Krüppelwalmdächer und versetzte Pultdächer zulässig. Diese festgesetzten Dachformen entsprechen den 

in der umliegenden Siedlungsstruktur vorwiegend gegebenen Dachformen. Hierdurch soll das gegebene, 

typische Ortsbild erhalten bleiben. Zudem besteht die Möglichkeit für die Nutzung von Solaranlagen. 

Diese ist grundsätzlich zulässig und aus ökologischen Gesichtspunkten zu begrüßen.  

Damit eine Durchgrünung des Ortsbildes erreicht werden kann, sind die nicht bebauten Flächen der Bau-

grundstücke, mit Ausnahme von Zufahrten, Zuwegungen oder Aufstellflächen für Abfallbehälter oder 

Fahrräder, zu begrünen. Mit dem Ziel einer landschaftsplanerisch ansprechenden Gestaltung ist die An-

lage von Stein- und Kiesgärten unzulässig. Hierdurch kann die ökologische Vielfalt gesteigert werden. Zu-

dem kann hierdurch eine zusätzliche Aufheizung von versiegelten Flächen vermieden und die thermische 

Belastung für den künftigen Siedlungsraum somit verringert werden. 

Um eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen für die künftigen Bewohner des Gebietes sicher stellen zu 

können und um ein vermehrtes Parken dieser im öffentlichen Straßenraum zu vermeiden, wird die Her-

stellung von mindestens 2 Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt (gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO). 

Damit der Eindruck eines geschlossenen Charakters vermieden wird, sind Einfriedungen zum öffentlichen 

Straßenraum nur bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig. Daher dürfen Einfriedungen zu den Nach-

bargrundstücken das Maß von 2,0 m über Geländeniveau ebenfalls nicht überschreiten. Um ein einheitli-

ches, abgestimmtes Ortsbild zu erzielen, sind Maschendrahtzäune, Einfriedungen aus Aluminiumblech, 

Kunststoffglas sowie sonstigen Kunststoffen unzulässig. Aus diesen Gründen dürfen ebenfalls auf keiner 

Seite geschlossene Metallkonstruktionen oder Einfriedungen aus Mauerwerk oder Beton (außer für den 

Sockel und Pfeiler sowie für die vorhergehende Festsetzung) vorgesehen werden.  

 

 

 

 


